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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  A.41/117/2021 
 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Stadtbaurat Ricus Kerckhoff Amt für Stadtplanung und Bauordnung  

  

Sachbearbeiter/in: Lars Kullick 

 
 
Verkehrsgutachten Fürther Straße - Bebauung ehemaliges Niehoff-Gelände - 
Erarbeitung von Ausführungsvarianten für den Gesamtbereich zwischen Nürnberger 
Straße und Bahnhofstraße 
Anlagen:  
 

1 Ausschnitte aus der Präsentation 
2a Plan Ausführungsvariante 1  
2b Plan Ausführungsvariante 2 
3a Leistungsfähigkeit 
3b Optimierungsoptionen 
4 Zusammenfassung und Empfehlung 
5 Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
6 Ausführungsvarianten bei einer Breite der öffentlichen Verkehrsfläche von 18,00 m 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Ausschuss für Umwelt und Mobilität 31.01.2022 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Die Ergebnisse der Untersuchung des Gesamtbereiches zwischen Nürnberger Straße 
und Bahnhofstraße sowie die Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Nürnberg 
werden zur Kenntnis genommen. 

2. Als Planungsgrundlage für den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan VEP S-X-18 
„Stadtgold – Stadtquartier ehem. Fabrikgelände Niehoff an der Fürther Straße“ wird 
eine Breite des Straßenraums im Bereich der Fürther Straße von 18,00 m als 
festzusetzende öffentliche Verkehrsfläche zu Grunde gelegt. An den Knotenpunkten 
sind notwendige Linksabbiegerspuren vorzusehen. 

3. Die Realisierung der Ausführungsvariante 1 im Gesamtbereich zwischen Nürnberger 
Straße und Bahnhofstraße als Planungsgrundsatz wird favorisiert. Die Verwaltung wird 
beauftragt, die Machbarkeit der Variante 1 in der weiteren Bearbeitung des 
Mobilitätsplans zu prüfen und im Hinblick auf den Gesamtverkehr gegenüber dem 
Staatlichen Bauamt nachzuweisen. 

.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja X  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  
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Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

 

 

Haushaltsmittel vorhanden  

 

Folgekosten  

 

 
 
 

Klimaschutz  

I. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den 
   Klimaschutz: 

II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungs- 
    Optionen? 

X Ja, positiv*  Ja* 

 Ja, negativ*  Nein* 

 Nein  

*Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.  
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I. Zusammenfassung 
 
In der Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses am 05.07.2021 wurden für die 
Fürther Straße im Bereich zwischen Hardenbergstraße und Limbacher Straße 
Ausführungsvarianten für die Straßenraumgestaltung vorgestellt, um den im Bestand 
vorhandenen und nicht richtlinienkonformen Querschnitt sowie die Erschließung für das 
Stadtquartier „Stadtgold“ richtlinienkonform auszubilden. 
 
Die dort vorgeschlagenen Ausführungsvarianten 1 und 2 wurden nun entsprechend dem 
Beschluss für die Gesamtstrecke zwischen Nürnberger Straße und Bahnhofstraße auf ihre 
Machbarkeit hin überprüft. 
 
Im Ergebnis werden in der Sitzung beide Varianten vorgestellt sowie eine Bewertung der 
jeweiligen Vor- und Nachteile aufgezeigt. 
 
Der Beschluss ist für die weitere Entwicklung des Quartiers Stadtgold wichtig und ebenso für 
die Ausbildung eines durchgängigen Straßenraums zwischen der Nürnberger Straße und der 
Bahnhofstraße. 
 
 
II. Sachvortrag 
 
II.1 Anlass und bisheriger Sachstand 
In der Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses vom 05.07.2021 wurden die im 
Zusammenhang mit dem Projekt „Stadtgold“ entwickelten Ausführungsvarianten für die 
Fürther Straße vorgestellt und diskutiert (Vorlage A.41/084/2021). Diese wurden im 
Zusammenhang mit der Entwicklung eines attraktiven städtischen Quartiers entwickelt. So 
sollen am Standort dringend benötigte Wohnungen errichtet und mit einer Kindertagesstätte, 
einem Bäcker, dem Erhalt bereits bestehender und weiterer gewerblicher, nicht störender 
Nutzungen in den Erdgeschosszonen abgerundet werden. Mit Beschluss des Stadtrates vom 
30.09.2021 wurde auf der Grundlage der Rahmenplanung das Bebauungsplanverfahren 
eingeleitet. 
 
II.2 Problembeschreibung  
Die Fürther Straße ist eine wichtige Verkehrsader und fungiert als „äußerer Ring“, mit einer 
Verkehrsbelastung von ca. 13.000 Kfz / 24 h (2013). Bis 2030 steigt das 
Verkehrsaufkommen in Höhe des Stadtgold-Areals voraussichtlich auf ca. 14.800 Kfz/Tag. 
Im Falle der Umklassifizierung der Fürther Straße zur Bundesstraße und gleichzeitig 
verkehrsberuhigenden Maßnahmen des Innenstadtrings steigt das Verkehrsaufkommen am 
„äußeren Ring“ auf rund 16.100 Kfz/Tag. Im Prognose-Planfall (also unter Berücksichtigung 
der städtebaulichen Entwicklung auf dem Areal) beträgt das Verkehrsaufkommen ohne 
Umklassifizierung ca. 15.400 Kfz/Tag und mit Umklassifizierung ca. 16.700 Kfz/Tag. 
Im gesamten Streckenverlauf von der Bahnhofstraße bis zur Nürnberger Straße reicht die 
Ausbildung von einer Fahrspur je Fahrtrichtung (Weißenburger Straße) bis hin zu zwei 
Fahrspuren je Richtung im weiteren Verlauf.  
An den meisten Knotenpunkten kann links abgebogen werden, es gibt jedoch - mit 
Ausnahme Fahrbeziehung der Fürther Straße / Penzendorfer Straße - keine separaten 
Linksabbiegespuren. Dies führt dazu, dass der Linksabbieger als „Hindernis“ wirkt und z.T. 
gefährliche spontane Spurwechsel um den wartenden Linksabbieger ausgelöst werden. Eine 
derartige Signalisierung entspricht nicht mehr der aktuellen RiLSA (Richtlinie für 
Lichtsignalanlagen) und ist nicht mehr zulässig, sobald sich Veränderungen an den 
Lichtsignalanlagen ergeben. 
Bereits durch den zu erwartenden Verkehrszuwachs, ohne die Verkehrsauswirkungen durch 
die Neunutzung des ehemaligen Fabrikgeländes (Prognose-Null-Fall), müssen die 
Lichtsignalanlagen angepasst werden, wodurch der Bestandsschutz dieser Anlagen entfällt 
und die Signalisierung nach der RiLSA zu erfolgen hat. Konkret bedeutet dies die Ausbildung 
und Signalisierung von getrennten Linksabbiegespuren.  
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Zusätzlich zu dieser bestehenden Anpassungspflicht sind zur Erschließung des neuen 
Baugebiets des ehem. Niehoff-Geländes auch zwischen den Knotenpunkten Limbacher 
Straße und Hardenbergstraße Linksabbiegespuren notwendig. Eine anderweitige Anbindung 
ist auf Grund der sehr starken Topografie nicht möglich. 
Die gesamte Strecke vom Bahnhof bis zur Nürnberger Straße ist vollständig angebaut, eine 
Erweiterung des Straßenraums im gesamten Bereich kommt mit Blick auf die bestehenden 
Gebäude und Eigentumsverhältnisse nicht in Betracht. Dies wäre städtebaulich und 
verkehrspolitisch auch nicht wünschenswert, da die trennende Wirkung der Verkehrsanlage 
weiter zunehmen würde. Damit stellen die Knotenpunkte die Bereiche dar, die eine Engstelle 
bilden. Insbesondere der Knotenpunkt Fürther Straße / Limbacher Straße ist vollständig 
umbaut und liegt mit den angrenzenden Grundstücken nicht im Eigentum der Stadt 
Schwabach und auch nur in einem kleinen Teil im Eigentum des Investors. Die 
Knotenpunktsituationen bestimmen somit die Leistungsfähigkeit der gesamten Straße.  
Aufbauend auf der Breite des vorhandenen Straßenraums und den Grundstücken des 
Investors wurden vom Büro R+T Verkehrsplanung Möglichkeiten untersucht, wie die 
notwendigen Zufahrten zur Erschließung des Bauvorhabens und die Knotenpunkte 
richtlinienkonform gestaltet werden können, so dass der Verkehrsfluss verbessert wird.  
 
II.3 Arbeitsauftrag aus der Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses vom 
05.07.2021 
Aufbauend auf dem Sachvortrag in der Sitzung wurde folgender Beschluss gefasst: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der vorgeschlagenen 
Ausführungsvarianten 1 und 2 die Durchgängigkeit der Verkehrsführung zwischen der 
Bahnhofstraße und der Nürnberger Straße zu prüfen, damit die Ergebnisse 
rechtzeitig in das anstehende Bebauungsplanverfahren aufgenommen werden 
können.  
Die Möglichkeit der Entlastung des „Innenstadtrings“ ist zu berücksichtigen. Neben 
der Verkehrsqualität sind die Vor- und Nachteile für die unterschiedlichen 
Verkehrsteilnehmer aufzuzeigen.  

 
In der heutigen Sitzung werden die Ergebnisse aus der Gesamtuntersuchung der Fürther 
Straße / Weißenburger Straße im Bereich zwischen der Nürnberger Straße und 
Bahnhofstraße vorgestellt (Anlage 1). 
 
II.4 Ziele der Untersuchung  
Im Folgenden werden die Ergebnisse der erweiterten Verkehrsuntersuchung für die 
Ausführungsvarianten 1 und 2 vorgestellt, bei denen folgende Parameter, wie bereits im 
Bereich der Fürther Straße, berücksichtigt wurden: 

 Für die Fürther Straße und in Verlängerung die Weißenburger Straße soll die wichtige 

Verkehrsfunktion, auch unter Betrachtung der möglichen verkehrlichen Entlastung des 

„Innenstadtrings“ erhalten bleiben.  

 Bei der Gestaltung und Signalisierung der Knotenpunkte sind die entsprechenden aktuellen 

Richtlinien zu berücksichtigen und eine ausreichende Verkehrsqualität an den 

Knotenpunkten zu gewährleisten. 

 Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrsmengen soll die Straße den Verkehr 

aufnehmen können und gleichzeitig in ihrer Ausbildung des Straßenraums eine Einbindung in 

die Stadtstruktur ermöglichen. Damit verbunden ist eine Reduzierung der trennenden 

Wirkung zwischen den Siedlungsbereichen. 

 Damit verbunden sollen barrierefreie und sichere Fußgängerquerungen ermöglicht werden, 

Flächen zur Straßenraumbegrünung und eine sichere Führung des Radverkehrs erfolgen. 

 Für die Revitalisierung des ehem. Niehoff-Geländes ist eine Anbindung der Erschließung und 

der Tiefgaragen unter Berücksichtigung der Topographie / Höhenprofil notwendig, jedoch 

auf ein dringend erforderliches Maß reduziert. 
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Konkret bedeutet dies, dass für die Betrachtung der Verkehrsmengen künftig anstehende 
Änderungspotenziale bereits mitberücksichtigt wurden (Worst-Case-Betrachtung): 

 Der vorhandene Verkehr (Bestand) sowie prognostizierte allgemeine Verkehrszunahme 

(Prognose-Nullfall) 

 Mehrverkehr auf Grund einer möglichen Umklassifizierung der Straßen (Aufstufung des 

Streckenabschnitts zur Bundesstraße und Entlastung des „Innenstadtrings“ im Bereich 

Bahnhofstraße / Nürnberger Straße) (Prognose-Nullfall inklusive Umklassifizierung) 

 Mehrverkehr aus der Quartiersentwicklung Stadtgold (Prognose-Planfall) 

 
II.5 Lösungsvorschläge – Beschreibung der Ausführungsvarianten 
Das Büro R+T Verkehrsplanung hat für den Bereich Fürther Straße / Weißenburger Straße, 
zwischen Nürnberger Straße und Bahnhofstraße Ausführungsvarianten entwickelt, die 
richtlinienkonform den künftigen Verkehr aufnehmen können und dabei neben dem Kfz-
Verkehr auch Fußgänger und Radfahrer berücksichtigt sowie die Anbindung der 
anstehenden Gebietsentwicklung auf dem Gelände der ehem. Maschinenfabrik Niehoff hin 
zu einem städtischen Quartier. 
Die der Vollständigkeit halber beigefügte Darstellung des Bestands ist, unabhängig von der 
v.g. Gebietsentwicklung nicht möglich, da sie nicht der RiLSA entspricht und bei 
(notwendigen) Anpassungen im Signalprogramm den Bestandsschutz verliert. Eine 
Umgestaltung ist unumgänglich. 
Eine Erweiterung des Straßenraums durch zusätzliche Fahrspuren (als weitere 
Ausführungsvariante) ist nicht möglich, da fast vollständig zusätzlicher Grunderwerb 
notwendig wäre, was insbesondere im Bereich der direkt angrenzenden Bebauung an den 
Knotenpunkten sowie der langen Brücke nicht umsetzbar ist. 
In den Ausführungsvarianten wurde berücksichtigt, dass sich die Verkehrsqualitäten der 
Knotenpunkte gegenüber dem Bestand nicht verschlechtern. 
Das Planungsbüro R+T Verkehrsplanung wird die Ausführungsvarianten in der Sitzung 
erläutern. 
 
 
 
 
 
 
Ausführungsvariante 1 

 
Anlage 2a zeigt die Ausführungsvariante für den gesamten Streckenabschnitt. 
Der öffentliche Raum wird dabei innerhalb des zur Verfügung stehenden Flächenbestands 
so umgestaltet, dass der durchgehende Verkehr auf je einer Fahrspur verläuft. Zur 
erforderlichen getrennten Signalisierung der Linksabbieger wird in der Mitte zwischen den 
Fahrbahnen ein Bereich geführt, der sowohl die wechselseitig geführten Linksabbiegespuren 
beinhaltet als auch mögliche – ggf. auch länger gezogene Querungshilfen für Fußgänger und 
Radfahrer evtl. kombiniert mit Grünflächen in der Straßenmitte. Auf Grund des vorhandenen 
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Straßenraums können neben den beidseitigen Gehwegen getrennte Radverkehrsanlagen 
errichtet. Zusätzlich wünschenswertes Straßenbegleitgrün ist auf Grund der vorhandenen 
Eigentumsverhältnisse nicht durchgängig möglich. 
Das Grundprinzip dieser Variante wird durchgängig geführt. Eine Besonderheit bildet der 
Knotenpunkt mit der Penzendorfer Straße, bei dem zwei Geradeausspuren ausgebildet und 
im Bereich der Brücke wieder zusammengeführt werden. 
Im Bereich der Knotenpunkte ist, je nach Flächenverfügbarkeit, die Ausbildung einer 
Rechtsabbiegerspur vorgesehen.  
 
Ausführungsvariante 2 

 
Anlage 2b zeigt die Ausführungsvariante für den gesamten Streckenabschnitt. 
Diese Ausführungsvariante unterscheidet sich von der Variante 1 dahingehend, dass in 
Richtung Nürnberger Straße der Verkehr zweispurig geführt wird. Die erforderliche 
Gesamtbreite würde ca. 20,50 m und damit 3 m mehr als in der Variante 1 betragen. In der 
Gesamtbetrachtung zwischen der Bahnhofstraße und der Nürnberger Straße wurde daher 
die Systematik innerhalb des vorhandenen öffentlichen Raumes geprüft. Auf Grund der in 
den meisten Abschnitten nicht vorhandenen Breiten des öffentlichen Straßenraums könnten 
Radverkehrsanlagen nur im Teilbereich des Projektgebiets Stadtgold in der Fürther Straße 
ausgebildet werden. Dadurch würde der Radverkehr, wie bisher, weitestgehend auf der 
Straße verbleiben. Die Variante 2 ist daher im überwiegenden Streckenanteil nicht 
umsetzbar. 
 
Verkehrsqualitäten der Varianten 
Auch unter Berücksichtigung des entstehenden Mehrverkehrs durch die Entwicklung des 
Stadtquartiers als innerstädtische Entwicklung erreichen die notwendigen 
Knotenpunktqualitätsstufen weiterhin ausreichend (Qualitätsstufen A-D) (Anlage 3a). 
Auch im Falle einer stärkeren Verkehrszunahme als bisher erwartet, könnten durch 
Optimierungen der Knotenpunkte weitere Reserven zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 
aktiviert werden (Anlage 3b). 
 
II.6 Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Nürnberg im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung zum in Aufstellung befindlichen in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan VEP S X 18 „Stadtgold – Stadtquartier ehem. Fabrikgelände Niehoff an 
der Fürther Straße“ 
Die Stellungnahme ist in Anlage 5 beigefügt. 
Aus dieser geht hervor, dass die Straßenbaulast bei der Stadt Schwabach liegt und damit 
auch die Entscheidungen zum Umgang mit dem Straßenkörper.  
Dennoch wurde das Staatliche Bauamt Nürnberg rechtzeitig in die Planung einbezogen, um 
eine geplante Aufstufung des Bereiches zur Bundesstraße (Abstufung des Bereiches 
Bahnhofstraße, Südliche Ringstraße, Nürnberger Straße) nicht zu gefährden. Der Ablauf 
einer entsprechenden Straßenumwidmung wird in der Stellungnahme ebenfalls 
widergegeben, was an dieser Stelle nur von untergeordneter Bedeutung ist. 
 
Hinsichtlich der Planung soll an einer durchgängigen Zweistreifigkeit je Fahrtrichtung 
festgehalten werden. 
Im Gespräch mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg am 13.12.2021 wurde bereits 
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klargestellt, dass dies nicht möglich sei. Durch notwendige Eingriffe in die Signalsteuerungen 
verlieren die Lichtsignalanlagen im Bereich der Fürther Straße ihren Bestandsschutz. Damit 
besteht die Notwendigkeit, getrennte Linksabbiegerspuren an den Knotenpunkten 
vorzusehen. Aus verkehrlicher Sicht wäre die Ausbildung zusätzlicher Linksabbiegerspuren 
wünschenswert, um die Durchlässigkeit für den motorisierten Verkehr dahingehend zu 
erhöhen, dass die Geradeausspuren praktisch zweistreifig in jede Richtung durchgängig 
ausgebildet werden würden. Im Bestand „blockieren“ die Linksabbieger den Verkehrsfluss 
der linken Spur, so dass diese nicht die Leistungsfähigkeit einer durchgehenden Fahrspur 
aufbringen kann. 
 
Das staatliche Bauamt Nürnberg empfiehlt vor einer reellen Umsetzung die Durchführung 
eines Verkehrsversuchs. 
 
II.7 Fachliche Einschätzung und Empfehlung zu den Ausführungsvarianten 
Die Gesamtuntersuchung der Strecke zwischen der Nürnberger Straße und der 
Bahnhofstraße zeigt, dass die Lichtraumbreiten der öffentlichen Verkehrsfläche aktuell nur 
zwischen ca. 15 bis 18 m betragen, besondere Engstellen sind dabei die Knotenpunkte 
sowie das lange Brückenbauwerk. Nur im Bereich der Fürther Straße im Übergang zur 
Nürnberger Straße ist die Verkehrsfläche breiter. Durch die an den Knotenpunkten direkt 
angrenzenden Gebäude wird eine Straßenraumaufweitung um eine zusätzliche 
Linksabbiegerspur für nicht realisierbar erachtet. Das Staatliche Bauamt hat dies im v.g. 
Gespräch ebenso gesehen. Damit ist bei einer durchgängigen Verkehrslösung dieses 
Straßenraumprofil bindend.  
 
In Anlage 4 werden die Vor- und Nachteile der Ausführungsvarianten gegenübergestellt. 
Ausführungsvariante 1 – wird empfohlen 
Ausgehend von den v.g. Ausführungsvarianten wird die Ausführungsvariante 1 favorisiert, da 
sie, auf Grund der Vermeidung von Störungen (Linksabbieger, Fahrradfahrer auf der 
Fahrbahn) eine gute Qualität des Verkehrsflusses erwarten lässt und allen 
Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit gibt. Gleichzeitig bietet die Ausbildung dieses 
Straßenquerschnitts die Qualität einer Stadtstraße, auch unter Berücksichtigung einer 
möglichen Umklassifizierung der Straßen (Verlagerung der Funktion der Bundesstraße aus 
der Bahnhofstraße / Nürnberger Straße auf diese äußere Umgehung). 
Für Fußgänger und Radfahrer ist über die Furten an den Ampeln hinaus an bestimmten 
Stellen eine Querung der Fahrbahn ohne Lichtsignalanlage mit Hilfe von (teilweise länger 
gezogenen) Mittelinseln möglich. Durch die Ausbildung jeweils einer Fahrradspur 
(Radstreifen, breiter als das Mindestmaß von 1,85 m) würde der Fahrzeugverkehr nicht 
zusätzlich eingeschränkt werden und für die Verkehrsteilnehmer mehr Verkehrssicherheit 
entstehen.  
Die Ein- und Ausfahrt in das ehem. Niehoff-Gelände an den erforderlichen Punkten ist als 
Rechts- und Linksabbieger möglich.  
 
Ausführungsvariante 2 – wird nur bedingt empfohlen 
Die Leistungsfähigkeit dieser Variante fällt gegenüber der Ausführungsvariante 1 in 
Fahrtrichtung Nord nur an sehr untergeordneten Knotenpunkten zur Verbesserung (z.B. im 
Bereich der Fürther Straße).  Demgegenüber gehen jedoch zahlreiche Nachteile einher.  
Die Ein- und Ausfahrt in das ehem. Niehoff-Gelände an den erforderlichen Punkten ist als 
Rechts- und Linksabbieger möglich, jedoch ist durch die zweispurige Führung der Fahrbahn 
in Richtung Nürnberger Straße mit erheblichen Wartezeiten zu rechnen.  
Eine direkte Querung der Fahrbahn ist bei dieser Variante für Fußgänger und Radfahrer 
ohne (kostenaufwändige) Lichtsignalanlage nicht zu empfehlen.  
Bis auf geringe Teilbereiche können für Radfahrer im Sinne des Radverkehrskonzeptes der 
Stadt Schwabach keine Radverkehrsanlagen ausgebildet werden, da der Straßenquerschnitt 
dafür nicht ausreicht. Dadurch würde der Radverkehr, wie bisher, auf der Straße verbleiben. 
Auf Grund der hohen Verkehrsmengen ist dies im Hinblick auf die Sicherheit im 
Straßenverkehr aus fachlicher Sicht nicht zu empfehlen. 
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Ergebnis 
Mit der Ausführungsvariante 1 würde sich die Ausbildung einer Stadtstraße mit den Vorteilen 
für alle Verkehrsteilnehmer realisieren lassen und bringt neben der Anbindung des neuen 
Stadtquartiers Erleichterungen in den Querungen für motorisierten und nichtmotorisierten 
Verkehr). 
Ausführungsvariante 2 ist möglich und schafft die richtlinienkonforme Ausbildung von 
Linksabbiegespuren und damit die Anbindung des neuen Stadtquartiers. Die fehlende 
Durchgängigkeit der Radverkehrsanlagen und die Schwierigkeiten der Querung sind 
insbesondere für den nicht motorisierten Verkehr ein sehr großes Defizit und damit keine 
Verbesserung gegenüber dem Bestand. 
 

 
 
 
II.7 Weiteres Vorgehen 
Grundsätzlich wird aus städtebaulicher Sicht Variante 1 zur Ausführung empfohlen. 
 
Ein Verkehrsversuch nur auf dem Streckenabschnitt des Stadtgold-Areals erscheint nicht 
sinnvoll. Die Verwaltung empfiehlt im Rahmen eines Ortstermins eine vergleichbare 
Umgestaltung des Straßenraumes zu besichtigen und die Auswirkungen erläutern zu lassen. 
 
Um den Gesichtspunkten aus der Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Nürnberg gerecht 
zu werden und gleichzeitig die Entwicklung des ehemaligen Niehoff-Geländes zum 
Stadtquartier nicht zu gefährden, wird folgende Vorgehensweise empfohlen: 
 
Variante 1 soll im im Mobilitätsplan im Zusammenhang mit der Verkehrsentwicklung im 
gesamtstädtischen Zusammenhang weiter untersucht werden, da die gewählte Variante im 
Sinne einer einheitlichen Streckencharakteristik auch für die weiteren Abschnitte der Fürther 
und Weißenburger Straße Vorbild sein sollte. Dabei sind auch die von R+T Verkehrsplanung 
GmbH aufgezeigten Kapazitätsreserven bei einer möglichen Umstufung – Aufstufung der 
Fürther und Weißenburger Straße zur Bundesstraße und Abstufung der Bahnhof- Südlichen 
Ring- und Nürnberger Straße bis zum Knotenpunkt der Fürther Straße weiter zu 
untersuchen.  
 
Da für die Revitalisierung des ehem. Niehoff-Geländes nicht so lange gewartet werden kann, 
der Investor zeitnah Klarheit braucht soll hier die Breite der öffentlichen Verkehrsfläche im 
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Bebauungsplan auf 18,00 m festgesetzt werden. Damit ist in jedem Fall die 
Ausführungsvariante 1 umsetzbar, auch die Alternativen, in Anlehnung an die 
Ausbauvariante 2, sind umsetzbar (Anlage 6). Bei letzterem wäre allerdings der Radverkehr 
unverändert (schlecht) gegenüber dem Bestand. Eine Aufweitung auf 20,50 m soll nicht 
erfolgen, da die Durchgängigkeit der Ausführungsvariante 2 im gesamten Streckenverlauf 
ohnehin nicht realisierbar ist. In den Varianten ist auch eine zeitweise Zwischenlösung 
abgebildet, welche vorläufig, bis eine durchgängige Lösung umsetzt werden soll, die 
Anbindung des ehem. Niehoff-Geländes vereinfachen würde. Bei dieser Variante sind keine 
baulichen Maßnahmen notwendig, da die Bordsteine unverändert bleiben. 
Linksabbiegestreifen im Bereich Hardenbergstraße und Limbacher Straße können mit dieser 
Variante jedoch bereits markiert werden.  
 
Bei einem Aufschub der Entscheidung bzw. bei Ablehnung ist die Erschließung des 
Quartieres Stadtgold, ohne ein Eingreifen in den Bestandsschutz nur unter erschwerten 
Bedingungen und einem nicht einheitlich gestalteten Straßenraum möglich. Ggf. wäre mit der 
Verlagerung des zusätzlichen Verkehres in bisher vom Projekt nicht belastete Wohnstraßen 
zu rechnen (z.B. Mehrverkehr durch rechts rein / rechts raus auf Grund fehlender 
Linksabbiegebeziehungen). Darüber hinaus würde die Breite des Verkehrsraums mit 16,00m 
aus dem bestehenden Bebauungsplan die Grundlage bilden. Damit wäre auch 
Ausführungsvariante 1 in diesem Bereich nicht realisierbar. 
 
 
III. Kosten 
 
Die Kosten der Gesamtuntersuchung wurden von der Firma Bayernhaus Wohn- und 
Gewerbebau GmbH übernommen, die Aufgabenstellung mit der Stadt Schwabach eng 
abgestimmt. Hintergrund war hier, zeitnah die notwendigen Untersuchungen ergebnisoffen 
anzuschieben und sichere Grundlagen für die Weiterführung des Projektes Stadtgold zu 
erhalten. 
Zu den Baukosten bzw. Kosten für die LSA Anpassung im Abschnitt zwischen 
Hardenbergstraße und Limbacher Straße wird ein städtebaulicher Vertrag mit dem Investor 
abzuschließen sein. Zu den Kosten und dem Anteil, den die Stadt zu tragen hat, können 
derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, dazu ist eine Detailplanung notwendig. 
 
 
IV. Klimaschutz 
 
Durch die Förderung des nicht motorisierten Verkehrs (Radverkehr und Fußgänger) wird 
insbesondere bei kurzen Strecken der Verzicht der Nutzung des Kfz attraktiver, was 
grundsätzlich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz beiträgt.   
 


